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schon aus Artikel 53 der Bundesverfassung,

wonach die bürgerlichen Behörden
verpflichtet sind, für eine schickliche
Beerdigung zu sorgen, also Anstand und
gute Sitte auf den Friedhöfen zu wahren.
Sie haben auch über die Gestaltung der
Grabstätten zu wachen und zu bestimmen,
was schicklich ist und was als anstössig
nicht gestattet sein soll. Eine Garantie
der individuellen Freiheit in der Wahl
der Grabdenkmäler kennt weder die
Bundesverfassung noch die kantonale
Gesetzgebung. Eine solche kann auch niemals
zugestanden werden, wenn man einer
Verschandelung der Friedhöfe vorbeugen

will. Gerade deswegen sind polizeiliche
Vorschriften zur Wahrung der Würde,
des Ernstes und der Schönheit der
Begräbnisplätze notwendig. Und es ist
lebhaft zu begrüssen, dass die Behörden sich
gerade auf diesem GebieJe mehr und mehr
von ethischen und ästhetischen Rücksichten

leiten lassen, um die Friedhofanlagen
und einzelnen Gräber künstlerisch, pietät-
und stimmungsvoll auszugestalten, um
damit nicht nur die Toten zu ehren, sondern
auch auf das Gemütsleben des Volkes
einen veredelnden, erzieherischen
Einfluss auszuüben. Wo solche ideale Güter
und Kulturwerte in Frage stehen, muss

SÄNGER & Co., Handweberei
LANGNAU (Emmental)

Leinene und halbleinene bunte Handgewebe für
Tischdecken, Kissen, Vorhänge, Kleider etc.

Unsere Erzeugnisse sind in allen Verkaufsstellen
der VERKAUFSGENOSSENSCHAFT SHS
sowie In vielen Handarbeitengesdiäften erhältlich

Verkauf nur nn Wiederverkäufer. Bezugsslellen werden gerne nachgewiesen

O O
Cjetuhlvoll SCnart machen können Sie nur mit

•»•>MANUFIX"
Jede Rasierklinge, z. B. Gillette, Luna, Mond Extra usw., erfordert
gefühlvolles Schärfen und Abziehen, wenn eine richtige Schneide
erzielt werden soll Nur mit dem „Manufix" Schärf- und

Abziehapparat lässt sich eine Schneide erreichen, die jeden befriedigt !,,Manufix" gestattet nicht nur automatisches, sondern
auch gefühlvolles Schärfen und Abziehen, was für eine unübertreffliche Schneide unbedingt Bedingung ist „Manufix '
spart Klingen undgarantiert jedem Selbstrasierer jahrelange Benutzung einer Klinge : Erstklassiges Präzisionsfabrikat,
Patentiert in der Schweiz und im Auslande. Preis bis auf weiteres Fr. 9.— anstatt Fr. 12.— mit Gebrauchsanweisung,
Porto und Packung frei. Ein feines Etui, imit. Krokodilleder, gratis. - Exporteure und Wiederverkäufer erhalten auf
Verlangen Offerte. - Prospekt gratis. ^TÄNNERT> BASEL 33. Starenstrasse2

_r~Z rZ.Jf^ kiT,I eu A AD F/ DERJUOEND.KEirlE HAUTUNREINIC,-

m ERZEUGT NEUE HAAKt! m keiten,ïniefalten m ûesiçht

Etwas besseres für die Haarpflege
gibt es nicht. Flaschen zu Fr. 2.50,
4.— und 7.—. firztlkh empfohlen.
Glänzende Zeugnisse. Innert sechs
Monaten über 5000 Flaschen
versandt. Verlangen Sie überall Pilosit
und lassen Sie sich nichts anderes
aufdrängen. Wo nicht erhältlich, direkt
von der Fabrik: UHU fV-G. Basel.

*&imèirie7fâckïia\
in Verbindung mit

ìèourde <€oLc<frme^i25^\
«VORNEHMERGERUCH'BENUTZErt
Ï.DAZUDIEDURCHJHRENZAR.TEN.
WEICHEN SCHAUM t JHR PARFUM

DISTINGUE BEKANNTE

VON

KLEflEtITSSMETH, ROtTAtlSHORN I

VERWENDEN

VI



die schrankenlose Freiheit des
Individuums zurücktreten.

Wenn nun die Gemeinderäte von
Gossau und Wil sowie die St. Galler
Regierung diese Blechkasten-Steinimitationen

mit der Würde und Schönheit eines
Gottesackers für unvereinbar halten, so
ist dies eine Frage des behördlichen
Ermessens, und es könnte das Bundesgericht
nur dann einen andern Standpunkt
einnehmen, wenn dieses Verbot sich nicht
durch ernsthafte, sachliche Erwägungen
begründen Hesse. Es ist aber durchaus
am Platze und lässt sich sehr wohl
begründen. Man braucht dabei gar nicht

auf das Urteil von Kunstsachverständigen
abzustellen, für welche in der Regel
besondere ästhetische Momente massgebend
sind. Auch für das Durchschnittsempfinden

des Volkes hat es gewiss etwas
Stossendes an sich, wenn man einem Toten

ein derartiges Schein- und Trugge-
bilde auf seine letzte Ruhestätte setzt.
Dazu kommen noch begründete Bedenken
bezüglich der Haltbarkeit dieser Imitationen.

Und schliesslich sind sie noch
geeignet, störenden Lärm zu verursachen.
— Aus diesen Gründen kann von einem
willkürlichen Verbot keine Rede sein und ist
die Kassationsbeschwerde abzuweisen.
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